
Anmerkungen zu Preisblatt für steuerbare Verbrauchseinrichtungen  
– Bestandsanlagen vor dem 01.01.2024 – 
 
Netznutzung mittels Standardlastprofilen: 
Folgende Voraussetzungen sind für eine Vereinbarung zur netzorientierten Steuerung 
gemäß § 14a EnWG bei steuerbaren Bestandsanlagen (technische Inbetriebnahme vor dem 
01.01.2024) einzuhalten: 

− bestehender Netznutzungsvertrag zwischen Netzbetreiber und Lieferant oder 
Letztverbraucher 

− technische Möglichkeit zur vollständigen Unterbrechung der Verbrauchseinrichtung 
durch den Netzbetreiber zur Netzentlastung in den vorgegebenen Zeiten 

− steuerbare Verbrauchseinrichtung besitzt einen separaten Zähler und technischen 
Zählpunkt 

 
Die Entgelte für die Netznutzung für – Bestandsanlagen vor dem 01.01.2024 –  
finden Sie bitten auf unseren veröffentlichten Preisblättern. 
 
 
Anmerkungen zu Preisblatt für steuerbare Verbrauchseinrichtungen gemäß  
§ 14a EnWG in der Niederspannung (Netzebene 6 oder 7) 
 
Preisblatt – Modul 1 
 

Netznutzung mittels Standardlastprofilen oder registrierender 
Leistungsmessung: 
Folgende Voraussetzungen sind für eine Vereinbarung zur netzorientierten Steuerung 
gemäß § 14a EnWG bei steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach Abrechnungsmodul 1 
einzuhalten:  

− bestehender Netznutzungsvertrag zwischen Netzbetreiber und Lieferant oder 
Letztverbraucher 

− technische Möglichkeit zur Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezugs der 
Verbrauchseinrichtung durch den Netzbetreiber zur Netzentlastung 

  
Zu steuerbaren Verbrauchseinrichtungen gehören Elektro-Wärmepumpen, nicht öffentliche 
Ladepunkte für Elektromobile, Anlagen zur Raumkühlung und Stromspeicher hinsichtlich des 
Stromverbrauchs (Einspeicherung) mit einem max. Leistungsbezug von mehr als 4,2 kW. 
  
Die Höhe der pauschalen Netzentgeltreduzierung nach Modul 1 darf das Netzentgelt, 
welches vom Betreiber ohne pauschale Reduzierung an dem Zählpunkt zu entrichten wäre, 
nicht übersteigen (negative Netzentgelte sind nicht möglich). Die Netzentgeltreduzierung 
wird jährlich gewährt. 
  

Die Entgelte für die Netznutzung für – Abrechnung Modul 1 –  finden Sie bitten auf 
unseren veröffentlichten Preisblättern. 
  
  



Preisblatt – Modul 2 
 
Netznutzung mittels Standardlastprofilen oder registrierender 
Leistungsmessung:    

Folgende Voraussetzungen sind für eine Vereinbarung zur netzorientierten Steuerung 
gemäß § 14a EnWG bei steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach Abrechnungsmodul 2 
einzuhalten:   

− bestehender Netznutzungsvertrag zwischen Netzbetreiber und Lieferant oder 
Letztverbraucher 

− technische Möglichkeit zur Reduzierung des netzwirksamen Leistungsbezugs der 
Verbrauchseinrichtung durch den Netzbetreiber zur Netzentlastung 

− steuerbare Verbrauchseinrichtung besitzt einen separaten Zähler und technischen 
Zählpunkt 

    
Zu steuerbaren Verbrauchseinrichtungen gehören Elektro-Wärmepumpen, nicht öffentliche 
Ladepunkte für Elektromobile, Anlagen zur Raumkühlung und Stromspeicher hinsichtlich des 
Stromverbrauchs (Einspeicherung) mit einem max. Leistungsbezug von mehr als 4,2 kW. 
    
Bei Wahl des Moduls 2 erfolgt eine prozentuale Reduzierung des Arbeitspreises für den 
Verbrauch der steuerbaren Verbrauchseinrichtung. 
 
Die Entgelte für die Netznutzung für – Abrechnung Modul 2 –  finden Sie bitten auf 
unseren veröffentlichten Preisblättern. 
   
 
Über den Installateur bzw. einen Energiedienstleister kann vor Ort die Verbrauchseinrichtung 
genau analysiert werden, welche Aufwendungen/Kosten auf den Kunden zukommen. 
    
 

 


